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§ 399
Wenn wegen Steuerhinterziehung auf eine Geldstrafe 

von mehr als fünfhundert D-Mark oder neben Geld
strafe auf Gefängnis erkannt wird, kann im Straf
erkenntnis (Urteil, Strafbescheid, Niederschrift über 
eine Unterwerfungsverhandlung) angeordnet werden, 
daß die Bestrafung auf Kosten des Verurteilten be
kanntzumachen ist.

§ 400
Wird wegen Steuerhinterziehung auf eine Gefängnis

strafe von mindestens drei Monaten erkannt, so kann 
zugleich auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er
kannt werden.

§ 401
(1) Bei Verurteilung wegen Steuerhinterziehung 

(§ 396) ist neben der Geld- oder Freiheitsstrafe auf Ein
ziehung der steuerpflichtigen Erzeugnisse und zollpflich
tigen Waren, hinsichtlich derer die Hinterziehung be
gangen worden ist, sowie der Beförderungsmittel, die 
der Täter zur Begehung der Tat benutzt hat, zu er
kennen. Der Einziehung nach Satz 1 unterliegen nicht 
solche Beförderungsmittel, die dem allgemeinen Ver
kehr dienen und unabhängig von den Weisungen des 
Fahrgastes oder Benutzers verkehren.

(2) Kann die Einziehung der Erzeugnisse oder Waren 
nicht vollzogen werden, so ist auf Erlegung ihres Wertes 
und, soweit dieser nicht zu ermitteln ist, auf Zahlung 
einer Geldsumme bis zu einhunderttausend D-Mark zu 
erkennen.


